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Ausgangslage 

Ackerbaustellen, wie sie früher genannt wurden, haben eine lange Geschichte: Eingerichtet zu Beginn des zwei-

ten Weltkriegs hatten sie die Aufgabe, den Pflichtanbau von Nahrungsmitteln zu kontrollieren. Das Aufgabenge-

biet hat sich mit der Zeit gewandelt. Als Bindeglied zwischen Kanton und Gemeinde kommt ihnen eine Aufgabe 

in der Umsetzung der Agrarpolitik zu. Aufgrund des heute weit über ackerbauliche Fragen hinausgehenden Tä-

tigkeitsgebiets ist der Begriff «Ackerbaustelle» nicht mehr zeitgemäss, weshalb er durch die Bezeichnung «Ge-

meindestelle für Landwirtschaft» ersetzt wurde (§ 2 Landwirtschaftsverordnung, LS 910.11). Jede Gemeinde 

hat eine Gemeindestelle für Landwirtschaft zu betreiben und die zuständige Person dem kantonalen Amt für 

Landschaft und Natur zu melden. Mehrere Gemeinden können eine gemeinsame Gemeindestelle bezeichnen. 

Die mit der Aufgabe betreute Personen werden als «Gemeindeverantwortliche für Landwirtschaft» bezeichnet. 

Sie vollzieht die von der kantonalen Abteilung Landwirtschaft oder von der kantonalen Zentralstelle für Acker-

bau erlassenen Weisungen gestützt auf die eidgenössische und kantonale Gesetzgebung. 

Hansrudolf Rinderknecht ist seit April 1996 als Ackerbaustellenleiter der Stadt ernannt. Mit Schreiben vom Ja-

nuar 2025, Eingang Stadtverwaltung am 17. Juni 2025, hat Hansrudolf Rinderknecht per 31. Dezember 2025 

seinen Rücktritt erklärt. 

Erwägungen 

Ersatzernennung 

Gemäss Art. 19 Abs. 1 Ziffer 3 lit. c Gemeindeordnung (GO, WES 101.0) ernennt oder stellt der Stadtrat das 

übrige städtische Personal (und andere Funktionsträger) an, soweit nicht einem anderen Organ übertragen. 

Vom übergeordneten Recht vorgegebene Funktionsträger werden in der Regel ernannt und nicht angestellt. Die 

Namen ernannter Personen werden veröffentlicht (Art. 19 Abs. 2 GO). 

Nachfolgeregelung 

Als Nachfolger schlägt die Abteilung Tiefbau + Landschaft auf Empfehlung des bisherigen Amtsinhabers Patrick 

Wüst, einen aktiven Landwirt aus der Stadt Kloten, vor. 

Patrick Wüst führt seit 2017 den familieneigenen Betrieb in einer Generationengemeinschaft. Die Abteilung Tief-

bau + Landschaft hat ein Gespräch mit Patrick Wüst geführt. Er verfügt über gute Grundvoraussetzungen und 

erfüllt die Anforderungen gemäss dem kantonalen Pflichtenheft für die Gemeindestelle Landwirtschaft vollum-

fänglich. 

Entschädigung 

Die Entschädigung erfolgte bisher in Form einer Pauschale. Mit Beschluss vom 27. November 2025 hat die Ge-

schäftsleitung entschieden, die Entschädigung künftig gemäss den kantonalen Vorgaben für Gemeindeverant-

wortliche/r für Landwirtschaft, gemäss Stundenaufwand auszurichten (GLB 2025-58). 
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Einsitz in der Kommission Grünräume 

Mit Beschluss des Stadtrates vom 12. Juli 2022 wurde Hansrudolf Rinderknecht als Ackerbaustellenleiter zu ei-

nem Mitglied der Kommission Grünräume für die laufende Legislatur ernannt (SRB 2022-1073). Hansrudolf Rin-

derknecht wird seinen Einsitz in der Kommission bis zum Ende der Legislatur am 30. Juni 2026 weiterführen. 

Die Nachfolgeregelung in der Kommission Grünräume für die Legislatur 2026 – 2030 wird im Rahmen der Neu-

konstituierung im Juni 2026 vorgenommen. 

 

Der Stadtrat beschliesst: 

1 Vom Rücktritt von Hansrudolf Rinderknecht,  wird Kenntnis genommen.  

2 Patrick Wüst, , wird per 1. Januar 2026 als Verantwortlicher für Landwirtschaft 

der Stadt Wallisellen ernannt. 

3 Die Abteilung Tiefbau + Landschaft wird mit dem Vollzug der Organisation der offiziellen Verabschiedung 

von Hansrudolf Rinderknecht, unter Verdankung seiner geleisteten Dienste, im angemessenen Rahmen be-

auftragt. 

4 Der Beschluss ist  öffentlich (Ziffer 14.5 Leitfaden Kommunikation). 

5 Mitteilungen 

5.1 Amt für Landschaft und Natur, Abteilung Landwirtschaft, Walcheplatz 12, 8090 Zürich 

5.2 Herr Hansrudolf Rinderknecht (PDF mittels E-Mail an ) 

5.3 Herr Patrick Wüst (PDF mittels E-Mail an ) 

5.4 Ressortvorstand Tiefbau + Landschaft (PDF mittels E-Mail) 

5.5 Abteilungsleitung Tiefbau + Landschaft (PDF mittels E-Mail) 

5.6 Abteilungsleitung Finanzen + Liegenschaften (PDF mittels E-Mail) 

5.7 Bereichsleitung Liegenschaften (PDF mittels E-Mail) 

5.8 Bereichsleitung Finanzen (PDF mittels E-Mail) 

5.9 Bereichsleitung Umwelt (PDF mittels E-Mail) 

5.10 Bereichsleitung Personal zur Administrierung der Ernennung (PDF mittels E-Mail) 

5.11 Bereichsleiter Kommunikation zur Veröffentlichung der gemäss Dispositiv-Ziffer 2 ernannten Person 

(PDF mittels E-Mail) 

 

 
 

Für den richtigen Auszug 

Stadtrat Wallisellen 

 

 

 

 

  

  

 

Versandt am: 10. Dezember 2025 

 

 

  




